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Erstes Kapitel 
Grundsatzbest immun Ren

Aufgaben des Strafverfahrens

(1) Das Strafverfahren dient der ge
rechten Anwendung des sozialistischen 
Strafrechts und damit dem Schutz der 
sozialistischen Staats- und Gesellschafts
ordnung und jedes Bürgers. Es 
sichert, daß jeder Schuldige, aber kein 
Unschuldiger strafrechtlich zur Verant
wortung gezogen wird. Mit Maßnahmen 
zur Durchsetzung der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit und zur Verhütung weite
rer Straftaten trägt das Strafverfahren 
zur Bekämpfung der Kriminalität bei.

(2) Die Strafprozeßordnung regelt die 
Voraussetzungen der Strafverfolgung, das 
Verfahren des Gerichts, des Staatsanwalts 
und der Untersuchungsorgane zur allsei
tigen Aufklärung der Straftaten zur exak
ten Feststellung der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit unter strikter Achtung der 
Würde der Bürger und legt die Tätigkeit 
der Organe der Strafrechtspflege und 
anderer staatlicher Organe zur Verwirk
lichung der Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit sowie die Pflich
ten dieser Organe zur Beseitigung der auf
geklärten Ursachen und Bedingungen von 
Straftaten fest.

(3) Die Strafprozeßordnung bildet die 
gesetzliche Grundlage für das Verfahren 
in Strafsachen.

І Я
(1) Durch das Strafverfahren ist zu ge

währleisten, daß Im gemeinsamen Inter
esse der sozialistischen Gesellschaft und 
jedes Bürgers jede Straftat, ihre Ursachen 
und Bedingungen und die Persönlichkeit 
des Beschuldigten und des Angeklagten 
unter unmittelbarer Mitwirkung der Bür
ger zur Feststellung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit allseitig und beschleu
nigt aufgeklärt und jeder Schuldige unter 
genauer Beachtung des gesetzlichen Straf
tatbestandes durch das Gericht oder ein ge
sellschaftliches Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen wird.

(2) Mit dem Strafverfahren ist dafür 
Sorge zu tragen, daß die festgestellten 
Ursachen und Bedingungen von Straftaten 
durch die verantwortlichen Leiter der 
Staats- und Wirtschaftsorgane, der Be
triebe und anderer Einrichtungen, die 
Vorstände der Genossenschaften und die 
Leitungen der gesellschaftlichen Organi
sationen und die Kollektive der Werktäti
gen beseitigt, die Unduldsamkeit der Bür
ger gegenüber Straftaten verstärkt und 
neuen Straftaten vorgebeugt wird.

(3) Mit der Lösung dieser Aufgaben 
trägt das Strafverfahren bei
— zum Schutz der sozialistischen Gesell

schaftsordnung und ihres Staates und 
der Rechte und gesetzlich geschützten 
Interessen der Bürger vor Straftaten;

— zur Gestaltung der sozialistischen Be
ziehungen der Bürger zu ihrem Staat


